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Abstimmung vorgelebt werden, der eine bedeutsame Verbesserung
der Stellung der im Ausland ansässigen Schweizer Bürger vor-
s ieht.
Durch seinen Beitritt zum Fonds kann daher jeder
Auslandschweizer nicht nur seinen Millen zur Selbsthilfe und seine
Verbundenheit mit seinen Landsleuten eindrücklich bekunden,
sondern auch Behörden, rolitische Parteien und die Stimmbürger
des Inlandes wirkungsvoll davon überzeugen, dass diese
Massnahme zugunsten der fünften Schweiz durchaus gerechtfertigt
sind.
Wenn Sie nähere Angaben wünschen, Statuten oder Beitrittsformulare

haben möchten, bitten wir Sie, sich an den
Schweizer-Verein in Liechtenstein zu wenden.

**********

Die Bewil1igunpsnflicht für den
G run d s t ü c k e rwe rb

Befreiung der Aus landschweizer
In Bern ist der vom Bundesrat am 30, Dezember in seiner
letzten Sitzung des Jahres 1965 gefasste Beschluss betreffend
die Aenderungen der Vollziehungsverordnung zum Bundesbeschluss
über die Bewillicungsoflicht für den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland veröffentlicht worden. Diese Aen-
derunp bezieht sich in erster Linie auf die Schweizer im
Ausland., welche in einem neuen Art.4 bis das Recht eingeräumt
erhalten, sich in der Schweiz niederzulassen. Mit dem Recht auf
Niederlassung entfällt auch die Bewi1ligungsnflicht für den
Erwerb von Grundstücken im Inland, Dieser Beschluss ist am

1. Januar 1966 in Kraft getreten.
Sollten unsern Landsleuten in Liechtenstein beim Erwerb von
Boden und Grundstücken in der Schweiz trotzdem noch Schwierigkeiten

gemacht werde, bitten wir dieses, sich vertrauensvoll
an den Schweizer-Verein zu wenden.

************

Auf der Titelseite unseres Mitteilungsblattes 5/65 vom
Dez,65/Jan.66 ist das Bild dor St.Mamerten-Kaoe1le, Triesen,
angebracht. Das Bild stammt von Herrn Peter Osoelt.


	Die Bewilligungspflicht für den Grundstückerwerb : Befreiung der Auslandschweizer

